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(54) Treibstangenbeschlag eines Nebenflügels von zweiflügeligen Fenstern oder Türen

(57) Ein Treibstangenbeschlag (5) eines Nebenflü-
gels (3) von zweiflügeligen Fenstern oder Türen hat ei-
nen von einer Abdeckung (9) verdeckten Bedienhebel
(6). Die Abdeckung (9) lässt sich für einen Zugriff auf den
Bedienhebel (6) entfernen, wenn ein Hauptflügel (2) des
Fensters oder der Tür geöffnet ist. Im geschlossenen Zu-
stand des Hauptflügels (2) verhindert die Abdeckung (9)
einen Zugriff auf den Bedienhebel (6) und damit eine
Entriegelung des Nebenflügels (3).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Treibstangenbe-
schlag eines Nebenflügels von zweiflügeligen Fenstern
oder Türen ohne Mittelpfosten mit einem Bedienhebel
zur Ansteuerung des Treibstangenbeschlages, wobei
der Bedienhebel bei geschlossenem Fenster oder bei
geschlossener Tür unzugänglich in einem Spalt zwi-
schen dem Nebenflügel und einem Hauptflügel angeord-
net ist.
[0002] Ein solcher Treibstangenbeschlag ist beispiels-
weise aus der EP 1 790 804 B1 bekannt. Bei diesem
Treibstangenbeschlag liegt der Bedienhebel in einer
Mulde einer Stulpschiene. Das freie Ende des Bedien-
hebels wird von einem Schenkel einer Wippe hintergrif-
fen. Zum Betätigen wird der Bedienhebel nach einem
Druck auf den zweiten Schenkel angehoben. Der Be-
dienhebel kann nun verschwenkt werden, um die Ver-
schlüsse des Nebenflügels anzusteuern. Die Anordnung
des Bedienhebels in dem Spalt zwischen Nebenflügel
und Hauptflügel führt dazu, dass der Bedienhebel erst
nach Öffnung des Hauptflügels zugänglich ist.
[0003] Bei einer unberechtigten Entriegelung des Fen-
sters oder der Tür wird jedoch häufig versucht, den Spalt
zwischen Nebenflügel und Hauptflügel zu vergrößern
und mittels eines Manipulationswerkzeuges den Bedien-
hebel auszulenken. In der Folge können die Verschlüsse
des Nebenflügels gelöst und das Fenster oder die Tür
geöffnet werden.
[0004] Der Erfindung liegt das Problem zugrunde, ei-
nen Treibstangenbeschlag der eingangs genannten Art
so zu gestalten, dass die Betätigung des Bedienhebels
bei einem Versuch der unberechtigten Entriegelung des
Fensters oder der Tür stark erschwert wird.
[0005] Dieses Problem wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Bedienhebel bei geschlossenem
Fenster oder bei geschlossener Tür von einer Abdeck-
ung verdeckt ist und dass die Abdeckung bei geöffne-
tem Fenster oder bei geöffneter Tür zur Ermöglichung
des Zugriffs auf den Bedienhebel entfernbar ist.
[0006] Durch diese Gestaltung wird der direkte Zugriff
auf den Bedienhebel von der Abdeckung verhindert. Da-
her kann auch bei einem durch Aufhebeln vergrößerten
Spalt der Bedienhebel nicht direkt betätigt werden. Damit
werden die Ansteuerung der Verschlüsse des Nebenflü-
gels und damit die unberechtigte Entriegelung des Fen-
sters oder der Tür stark erschwert.
[0007] Zur weiteren Erhöhung der Sicherheit gegen ei-
ne unbefugte Betätigung des Bedienhebels trägt es ge-
mäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung bei, wenn die Abdeckung über eine Schwenkachse
an einem an dem Nebenflügel zu befestigenden Rahmen
gelagert ist und wenn die Schwenkachse quer zur Be-
wegungsrichtung des Bedienhebels angeordnet ist. Hier-
durch steht die Abdeckung der Betätigung des Bedien-
hebels auch dann im Wege, wenn der Spalt zwischen
Nebenflügel und Hauptflügel durch Aufhebeln vergrößert
wird.

[0008] Der Bedienhebel ist gemäß einer anderen vor-
teilhaften Weiterbildung der Erfindung auch bei durch
Aufhebeln der Flügel vergrößertem Spalt von der Abdeck-
ung verdeckt, wenn die Schwenkachse der Abdeckung
im Rahmen parallel  zum Treibstangenbeschlag und nä-
her an einer vorgesehenen Außenseite des Fensters
oder der Tür angeordnet ist als der Bedienhebel. Hier-
durch lässt sich die Abdeckung nur in Richtung einer fest-
gelegten Außenseite des Fensters oder der Tür ver-
schwenken. Anschließend ist der Bedienhebel von der
festgelegten Innenseite des Fensters oder der Tür zu-
gänglich. Da ein Aufhebelversuch in der Regel von der
Außenseite des Fensters oder der Tür erfolgt, verhindert
die von dem Bedienhebel weg geschwenkte Abdeckung
den Zugriff auf den Bedienhebel. Dies erschwert auch
bei in einer Kippstellung oder Spaltlüftungsstellung be-
findlichem Hauptflügel den Zugriff auf den Bedienhebel.
Damit trägt diese Gestaltung zur weiteren Erhöhung der
Sicherheit gegen ein Aufhebeln bei.
[0009] Im aufgeklappten Zustand der Abdeckung ist
der Bedienhebel gemäß einer anderen vorteilhaften Wei-
terbildung der Erfindung besonders komfortabel zugäng-
lich, wenn die Schwenkachse seitlich neben einer Stulp-
schiene des Treibstangenbeschlages angeordnet ist.
[0010] Die Abdeckung lässt sich gemäß einer anderen
vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung bei vorhande-
nen Fenstern oder Türen einfach nachrüsten, wenn der
Rahmen Schrauböffnungen zur Verschraubung mit dem
Nebenflügel hat. Vorzugsweise sind die Schrauböffnun-
gen in einem Bereich seitlich neben der Stulpschiene
des Treibstangenbeschlages angeordnet.
[0011] Ein seitliches Umgehen der Abdeckung lässt
sich gemäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung
der Erfindung zuverlässig vermeiden, wenn der Rahmen
die Abdeckung in einer Draufsicht auf die Abdeckung im
über dem Bedienhebel liegenden Zustand U-förmig um-
greift. Durch diese Gestaltung ist der Bedienhebel be-
sonders zuverlässig vor einer  unberechtigten Manipu-
lation im geschlossenen Zustand des Fensters oder der
Tür geschützt.
[0012] Zur weiteren Erschwerung der Manipulation am
Bedienhebel trägt es gemäß einer anderen vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung bei, wenn die Abdeckung
ein Schloss zu ihrer Verriegelung in dem Rahmen hat.
[0013] Fehlfunktionen der Abdeckung lassen sich ge-
mäß einer anderen vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung zuverlässig vermeiden, wenn die Abdeckung in
dem Rahmen mittels eines Rastmittels oder einer Ma-
gnethalterung gehalten ist. Durch diese Gestaltung lässt
sich die Abdeckung nur gegen einen Widerstand der
Rastverbindung oder der Magnethalterung von dem
Rahmen entfernen.
[0014] Fertigungstechnisch besonders vorteilhaft ist
es, wenn der Rahmen und die Abdeckung aus Zinkdruck-
guss gefertigt sind.
[0015] Zur Vereinfachung der Bedienung der Abdeck-
ung trägt es gemäß einer anderen vorteilhaften Weiter-
bildung der Erfindung bei, wenn die Abdeckung an ihrer
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der Schwenkachse abgewandten Seite eine Griffaus-
nehmung hat.
[0016] Die Erfindung lässt zahlreiche Ausführungsfor-
men zu. Zur weiteren Verdeutlichung ihres Grundprin-
zips ist eine davon in der Zeichnung dargestellt und wird
nachfolgend beschrieben. Diese zeigt in

Fig. 1 ein zweiflügeliges Fenster mit einem er-
findungsgemäßen Treibstangenbe-
schlag,

Fig. 2a, 2b vergrößert einen einen Bedienhebel auf-
weisenden Teilbereich des erfindungsge-
mäßen  Treibstangenbeschlages aus Fi-
gur 1 in verschiedenen Stellungen einer
Abdeckung,

Fig. 3 eine weitere Ausführungsform des Treib-
stangenbeschlages aus Figur 1.

[0017] Figur 1 zeigt ein zweiflügeliges Fenster ohne
Mittelpfosten mit einem gemeinsamen Fensterrahmen 1
für einen Hauptflügel 2 und einen Nebenflügel 3. Der
Hauptflügel 2 hat eine von der festgelegten Innenseite
des Fensters zugängliche Handhabe 4 zum Antrieb von
nicht dargestellten Verschlüssen des Hauptflügels 2. Der
Nebenflügel 3 hat einen Treibstangenbeschlag 5 zur Ver-
riegelung des Nebenflügels 3 im Fensterrahmen 1 mittels
eines Bedienhebels 6. Der Bedienhebel 6 ist in einem
Spalt zwischen Nebenflügel 3 und Hauptflügel 2 ange-
ordnet und damit erst zugänglich, wenn der Hauptflügel
2 über die Handhabe 4 entriegelt und von dem Fenster-
rahmen 1 weg geschwenkt ist. Hauptflügel 2 und Neben-
flügel 3 sind über Lagerungen 7, 8 an dem Fensterrah-
men 1 gelagert.
[0018] Die Figuren 2a und 2b zeigen vergrößert einen
Teilbereich des Treibstangenbeschlages 5 des Neben-
flügels 3 mit dem Bedienhebel 6. Der Bedienhebel 6 ist
unter einer Abdeckung 9 angeordnet, welche in der Figur
2a aufgeklappt dargestellt ist. Ein Rahmen 10 ist auf dem
Nebenflügel 3 verschraubt und lagert eine Schwenkach-
se 11 der Abdeckung 9. Um die Schwenkachse 11 lässt
sich die Abdeckung 9 schwenken, so dass in der in Figur
2a dargestellten Stellung der Bedienhebel 6 zugänglich
ist und in der in Figur 2b dargestellten Stellung verdeckt
ist. Die Schwenkachse 11 ist von dem Bedienhebel 6
aus gesehen nahe der festgelegten Außenseite des Fen-
sters angeordnet. Hierdurch ist die Abdeckung 9 von der
Innenseite des Fensters aufgeklappt werden. Wie Figur
2b zeigt, hat die Abdeckung 9  eine der festgelegten In-
nenseite des Fensters zugewandte Griffausnehmung 12.
[0019] Figur 3 zeigt eine weitere Ausführungsform des
Treibstangenbeschlages 5 des Nebenflügels 3 des Fen-
sters aus Figur 1. Wie bei der Ausführungsform nach den
Figuren 2a und 2b ist eine Abdeckung 13 zur Verdeckung
eines nicht dargestellten Bedienhebels um eine
Schwenkachse 14 in einem Rahmen 15 gelagert. Der
Rahmen 15 hat Schrauböffnungen 18 zur Verschrau-

bung mit dem Nebenflügel 3 und überdeckt eine Stulp-
schiene 16 des Treibstangenbeschlages 5. Die Abdeck-
ung 13 hat ein Schloss 17 zur Verriegelung mit dem
Rahmen 15. Daher muss bei dieser Ausführungsform für
einen Zugriff auf den von der Abdeckung 13 verdeckten
Bedienhebel zunächst das Schloss 17 entriegelt werden.

Patentansprüche

1. Treibstangenbeschlag (5) eines Nebenflügels (3)
von zweiflügeligen Fenstern oder Türen ohne Mittel-
pfosten mit einem Bedienhebel (6) zur Ansteuerung
des Treibstangenbeschlages (5), wobei der Bedien-
hebel (6) bei geschlossenem Fenster oder geschlos-
sener Tür unzugänglich in einem Spalt zwischen
dem Nebenflügel (3) und einem Hauptflügel (2) an-
geordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Bedienhebel (6) bei geschlossenem Fenster oder
bei geschossener Tür von einer Abdeckung (9, 13)
verdeckt ist und dass die Abdeckung (9, 13) bei ge-
öffnetem Fenster oder bei geöffneter Tür zur Ermög-
lichung des Zugriffs auf den Bedienhebel (6) entfern-
bar ist.

2. Treibstangenbeschlag nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdeckung (9, 13) über
eine Schwenkachse (11, 14) an einem an dem Ne-
benflügel (3) zu befestigenden Rahmen (10, 15) ge-
lagert ist und dass die Schwenkachse (11, 14) quer
zur Bewegungsrichtung des Bedienhebels (6) ange-
ordnet ist.

3. Treibstangenbeschlag nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schwenkachse (11, 14)
der Abdeckung (9, 13) im Rahmen (10, 15) parallel
zum Treibstangenbeschlag (5) und näher an einer
vorgesehenen Außenseite des Fensters oder der
Tür angeordnet ist als der Bedienhebel (6).

4. Treibstangenbeschlag nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwenkachse
(11, 14) seitlich neben einer Stulpschiene (16) des
Treibstangenbeschlages (5) angeordnet ist.

5. Treibstangenbeschlag nach einem der Ansprüche 2
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen
(10, 15) Schrauböffnungen (18) zur Verschraubung
mit dem Nebenflügel (3) hat.

6. Treibstangenbeschlag nach einem der Ansprüche 2
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen
(10, 15) die Abdeckung (9, 13) in einer Draufsicht
auf die Abdeckung (9, 13) im über dem Bedienhebel
(6) liegenden Zustand U-förmig umgreift.

7. Treibstangenbeschlag nach einem der Ansprüche 2
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdek-
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kung (13) ein Schloss (17) zu ihrer Verriegelung in
dem Rahmen (15) hat.

8. Treibstangenbeschlag nach einem der Ansprüche 2
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeck-
ung (9, 13) in dem Rahmen (10, 15) mittels eines
Rastmittels oder einer Magnethalterung gehalten ist.

9. Treibstangenbeschlag nach einem der Ansprüche 2
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Rahmen
(10, 15) und die Abdeckung (9, 13) aus Zinkdruck-
guss gefertigt sind.

10. Treibstangenbeschlag nach einem der Ansprüche 2
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeck-
ung (9, 13) an ihrer der Schwenkachse (11, 14)
abgewandten Seite eine Griffausnehmung (12) hat.
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